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RS OGH 1964/7/21 4Ob550/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.07.1964

Norm

ABGB §44

Rechtssatz

Kein Unterhaltsanspruch des Ehemannes gegen seine Gattin, wenn er nach Mißhandlungen und Drohungen vor 12

Jahren den ehelichen Haushalt verlassen und sich um seine Ehegattin nicht mehr gekümmert hat.
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